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Anreizprogramm im Rahmen des Städtebauförderprogramms 

„Lebendige Zentren in Hessen“  

Fördergebiet: Kernbereich Bad Vilbel 

Synopse der Förderrichtlinien 

 
Beschlossene Ursprungsfassung 

Vom 19.07.2022 
 

 
Änderungen 

Stand 15.01.2024 

§ 1  Ziele und Grundsätze der Förderung § 1  Ziele und Grundsätze der Förderung 

(1) Die Stadt Bad Vilbel fördert im Rahmen des Städte-
bauförderprogramms „Lebendige Zentren in Hessen“ 
die Sanierung, Erneuerung, Renovierung und Gestaltung 
von der Straße einsehbarer Fassaden nach den Festle-
gungen dieser Richtlinie. 

(2) Ziel der Förderung ist es, durch die optische Aufwer-
tung von Fassaden das Erscheinungsbild des abgegrenz-
ten Kernbereichs der Stadt Bad Vilbel aufzuwerten und 
ein einheitliches Stadtbild zu schaffen. 

(3) Die Förderung kann nur bei Vorliegen der in dieser 
Richtlinie festgelegten Voraussetzungen erfolgen und 
wird nach Maßgabe der Richtlinien des Landes Hessen 
zur Förderung der nachhaltigen Stadtentwicklung (Ri-
LiSE) – in der jeweils gültigen Fassung – bewilligt. 

(4) Ein Rechtsanspruch auf Gewährung von Zuschüssen 
besteht nicht. Die Stadt Bad Vilbel, das Kernbereichsma-
nagement und das lokale Gremium entscheiden über 
die eingehenden Anträge nach pflichtgemäßem Ermes-
sen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushalts-
mittel. 

(1) Ziel des Anreizprogramms im Rahmen des Städte-
bauförderprogramms „Lebendige Zentren“ ist die Förde-
rung privater Modernisierungsmaßnahmen, die zur Auf-
wertung des Kernbereichs Bad Vilbel, beispielsweise des 
Klimas oder der Aufenthalts- und Lebensqualität, beitra-
gen.  

 (2) Die Förderung kann nur bei Vorliegen der in dieser 
Richtlinie festgelegten Voraussetzungen erfolgen und 
wird nach Maßgabe der Richtlinien des Landes Hessen 
zur Förderung der nachhaltigen Stadtentwicklung (Ri-
LiSE) in der jeweils gültigen Fassung bewilligt. 

 

§ 2  Räumlicher Geltungsbereich  
 

§ 2  Räumlicher Geltungsbereich  

(1) Der Geltungsbereich des abgegrenzten Fördergebie-
tes im Rahmen des integrierten Stadtentwicklungskon-
zeptes der Stadt Bad Vilbel stellt die Fördergebietsku-
lisse des Fassadenanreizprogramms dar. Die Abgrenzung 
ist dieser Richtlinie beigefügt. 

Der Geltungsbereich des abgegrenzten Fördergebietes 
im Rahmen des integrierten Stadtentwicklungskonzep-
tes der Stadt Bad Vilbel stellt die Fördergebietskulisse 
des Anreizprogramms dar. Die Abgrenzung ist dieser 
Richtlinie beigefügt. 

§ 3  Begriff der Zuwendung § 3  Begriff der Zuwendung 
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§ 4  Fördergegenstände 
 

§ 4  Förderfähige Vorhaben 

(1) An von der Straße einsehbaren Fassaden können 
Maßnahmen zur Sanierung, Erneuerung, Renovierung 
und Gestaltung, die der architektonischen Gestaltung 
des Hauses entsprechen und sich ins Straßenbild einfü-
gen, gefördert werden. 

(2) Förderfähige Leistungen sind zum Beispiel: 

 die Instandsetzung von Stuckfassaden und sons-
tigen Fassaden. 

Folgende sind als untergeordnete Bestandteile ei-
ner Fassadeninstandsetzung förderfähig, nicht als 
alleinige Maßnahmen (beispielhaft): 

 energetische Sanierungsmaßnahmen / Wärme-
schutzmaßnahmen mit Ausnahme des Endput-
zes oder Endanstriches und Eigenleistungen, 

 die künstlerische Gestaltung von Fassaden, 
 das Aufbringen einer Anti-Graffiti-Beschichtung 

in der EG-Zone, 
 die Beseitigung von vorgehängten und auskra-

genden Elementen, Fassadenplatten und Wer-
beanlagen, 

 die Reinigung aller Bauteile aus Holz, Metall und 
Kunststoff und deren Beschichtung, 

 die Reparatur und der Anstrich von Balkongelän-
dern, Fensterrahmen, Klappläden und Außentü-
ren im direkten Zusammenhang mit einer Fassa-
dengestaltung. 

(3) Nicht förderfähig sind zum Beispiel: 

 Maßnahmen, die sich ausschließlich auf Innen-
räume beziehen, 

 Schottergärten sowie Freiflächen deren Herstel-
lung und Gestaltung unter Verwendung von 
Mikroplastik erfolgt. 

 

Eine Förderung ist für einzelne oder eine Kombination 
mehrerer Maßnahmen im Rahmen der vorliegenden 
Richtlinie nur einmalig pro Grundstück möglich. Geför-
dert werden können: 

a) Fassaden mit Relevanz für den öffentlichen Raum 

(1) An von der Straße einsehbaren Fassaden können 
Maßnahmen zur Sanierung, Erneuerung, Renovierung 
und Gestaltung, die der architektonischen Gestaltung 
des Hauses entsprechen und sich ins Straßenbild einfü-
gen, gefördert werden.  

(2) Förderfähige Leistungen sind zum Beispiel: 

 die Instandsetzung von Stuckfassaden und sons-

tigen Fassaden. 

Folgende Maßnahmen sind als untergeordnete Be-
standteile einer Fassadeninstandsetzung förderfä-
hig, nicht als alleinige Maßnahmen (beispielhaft): 

 energetische Sanierungsmaßnahmen / Wärme-

schutzmaßnahmen, 

 die künstlerische Gestaltung von Fassaden, 

 das Aufbringen einer Anti-Graffiti-Beschichtung 

in der EG-Zone, 

 die Beseitigung von vorgehängten und auskra-

genden Elementen, Fassadenplatten und Wer-

beanlagen, 

 die Reinigung aller Bauteile aus Holz, Metall und 

Kunststoff und deren Beschichtung, 

 die Reparatur und der Anstrich von Balkongelän-

dern, Fensterrahmen, Klappläden und Außentü-

ren im direkten Zusammenhang mit einer Fassa-

dengestaltung. 

(3) Nicht förderfähig sind zum Beispiel: 

 Maßnahmen, die sich ausschließlich auf Innen-

räume beziehen, 

 reine Instandhaltungsmaßnahmen – z. B. An-

strich der Fassade, 

 Schottergärten sowie Freiflächen deren Herstel-

lung und Gestaltung unter Verwendung von Mik-

roplastik erfolgt, 

(1) Zuwendungen, nach §23 der Landeshaushaltsord-
nung Hessen, sind Geldleistungen an Stellen außerhalb 
der Landes- und Stadtverwaltung, die zur Erfüllung be-
stimmter Zwecke gewährt werden. Die Gewährung er-
folgt, wenn die Stadt Bad Vilbel an der Erfüllung durch 
solche Stellen ein erhebliches Interesse hat und diese 
Zwecke ohne die Zuwendung nicht oder nicht im not-
wendigen Umfang realisiert werden könnten. Die Zu-
wendungen werden als verlorene zweckgebundene Zu-
schüsse gewährt. Als verlorener Zuschuss werden staat-
liche Zuwendungen bezeichnet, die nicht zurückzuzah-
len sind. 

Zuwendungen, nach §23 der Landeshaushaltsordnung 
Hessen, sind Geldleistungen an Stellen außerhalb der 
Landes- und Stadtverwaltung, die zur Erfüllung be-
stimmter Zwecke gewährt werden. Die Gewährung er-
folgt, wenn die Stadt Bad Vilbel an der Erfüllung durch 
solche Stellen ein erhebliches Interesse hat und diese 
Zwecke ohne die Zuwendung nicht oder nicht im not-
wendigen Umfang realisiert werden könnten. Die Zu-
wendungen werden als verlorene zweckgebundene Zu-
schüsse gewährt. Als verlorener Zuschuss werden staat-
liche Zuwendungen bezeichnet, die nicht zurückzuzah-
len sind. 
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 Eigenleistungen im Zuge energetischer Sanie-

rungsmaßnahmen / Wärmeschutzmaßnahmen. 

b) Begrünung von Dächern und Fassaden 

(1) An Dächern und Fassaden von Gebäuden innerhalb 
des Fördergebietes können fachgerechte Anlagen zur ex-
tensiven Begrünung gefördert werden. Dies bezieht sich 
ausschließlich auf Maßnahmen an bereits vorhandenen 
Gebäuden inkl. Nebenanlagen.  

(2) Förderfähige Leistungen zur Dachbegrünung sind 
zum Beispiel:  

 Maßnahmen der extensiven Dachbegrünung auf 

Flachdächern mit bis zu 15° Neigung 

 Solargründächer, d.h. eine gleichzeitige Nutzung 

von Dächern für Photovoltaik und Dachbegrü-

nung 

Folgende sind als untergeordnete Bestandteile einer 
Dachbegrünung förderfähig, nicht als alleinige Maß-
nahmen (beispielhaft): 

 die bautechnische Ertüchtigung des Dachs, so-

weit diese für die Begrünungsmaßnahme erfor-

derlich wird 

 der Aufbau der Vegetationsschicht wie wurzel-

feste Abdichtung, Schutzvlies, Filtermatte, Drai-

nschicht, Substrat als Vegetationstragschicht 

(Substrataufbau mindestens 8 cm bei extensiver 

Dachbegrünung und mindestens 10cm bei ei-

nem Solargründach) 

 Anlage eines min. 50cm breiten Brandschutz-

streifens aus 16-32mm Kies an den Rändern des 

Daches und von Aufbauten 

 Montage von Sicherungssystemen zur Pflege 

und Wartung der Dachbegrünung 

 Ansaat mit Sprossansaat oder Anpflanzen von 

Flachballenpflanzen oder vorkultivierten Vegeta-

tionsmatten. Nach Möglichkeit sollten primär 

heimische, insektenfreundliche Pflanzen ver-

wendet werden, die anliegenden „Saatgutliste“, 

„Pflanzliste Sedum Flachballen“ und „Pflanzliste 

Solargründach“ sind zu beachten. 

 Beratungs-, Planungs- und Durchführungskos-

ten. Werden die Maßnahmen in Eigenleistung 

umgesetzt, werden lediglich Materialkosten und 

ggf. externe Beratungs- und Planungskosten ge-

fördert. 

(3) Förderfähige Leistungen zur Fassadenbegrünung sind 
zum Beispiel: 

 Die Begrünung von Fassaden mit „bodengebun-

denen Begrünungstechniken“, „wandgebunde-

nen Begrünungstechniken“ sowie Mischformen 

beider Bauweisen. Hierbei muss der überwie-

gende Teil mind. einer Gebäudeseite begrünt 

werden 
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Folgende sind als untergeordnete Bestandteile einer 
Fassadenbegrünung förderfähig, nicht als alleinige 
Maßnahmen (beispielhaft): 

 Vorbereitende Maßnahmen (z.B. Entsiegelung 

im Pflanzbereich), 

 Die Bodenaufbereitung bzw. der Bodenaus-

tausch im Pflanzbereich, 

 Rankhilfen und Fassadenbegrünungssysteme, 

 Pflanzen und Pflanzmaßnahmen. Hierbei sollten 

primär heimische, insektenfreundliche Pflanzen 

verwendet werden. 

 Beratungs-, Planungs- und Durchführungskos-

ten. Werden die Maßnahmen in Eigenleistung 

umgesetzt, werden lediglich Materialkosten und 

ggf. externe Beratungs- und Planungskosten ge-

fördert. 

(4) Nicht förderfähig sind zum Beispiel:  

 Vorhaben bei denen die Angemessenheit der 

Kosten nicht zweifelsfrei festgestellt werden 

kann, 

 Begrünungen auf Asbest- oder PVC-haltigen 

Dachabdeckungen/-flächen, 

 Vorhaben, die auf das Aufstellen von Pflanzkü-

beln, Balkonkästen oder ähnlichem beschränkt 

sind, 

 Kiesflächen, Schotterflächen, Kiesschüttungen, 

Schotterschüttungen, Platten-, Holz- oder ähnli-

che Beläge (Dachterrassen), 

 Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen (mit 

Ausnahme der Fertigstellungspflege bei Dachbe-

grünungen, sofern diese Bestandteil der beauf-

tragten Dachbegrünung ist). 

 Maßnahmen, die anderen öffentlich-rechtlichen 

oder nachbarschaftsrechtlichen Vorschriften wi-

dersprechen 

 die Anschaffung und Errichtung von Photovol-

taik-/ Solaranlagen im Zuge der Anlage eines So-

largründaches  

§ 5 Förderungsvoraussetzungen 
 

§ 5 Fördervoraussetzungen 

(1) Alle ggf. erforderlichen planungsrechtlichen, bau-
rechtlichen und denkmalschutzrechtlichen Genehmi-
gungen müssen vom Antragsteller vorgelegt werden. 

(2) Die Maßnahme ist vor Durchführung gemäß § 7 die-
ser Richtlinie bei der Stadt Bad Vilbel schriftlich auf 
Grundlage des Antragformulars (B) zu beantragen und 
die Bewilligung ist abzuwarten. Die Maßnahme(n) 
darf/dürfen nicht vor Abschluss einer Modernisierungs-
vereinbarung zwischen dem/r Antragsteller/in und der 
Stadt Bad Vilbel begonnen werden. Bei Baumaßnahmen 
gilt die Planung nicht als Beginn des Vorhabens. 

(3) Der Zuwendungsempfänger hat sicherzustellen, dass 
die geförderte(n) Maßnahme(n) für einen Zeitraum von 
mindestens 10 Jahren genutzt und in einem gepflegten 

(1) Alle ggf. erforderlichen planungsrechtlichen, bau-
rechtlichen und denkmalschutzrechtlichen Genehmigun-
gen sowie eine Zusicherung der Gesamtfinanzierung 
müssen vom Antragsteller bei Antragstellung vorgelegt 
werden. 

(2) Die Maßnahme ist vor Durchführung gemäß § 8 die-
ser Richtlinie bei der Stadt Bad Vilbel schriftlich auf 
Grundlage des entsprechenden Antragformulars zu be-
antragen und die Bewilligung ist abzuwarten. Die Maß-
nahme(n) darf/dürfen nicht vor Abschluss einer Förder-
vereinbarung zwischen dem/r Antragsteller/in und der 
Stadt Bad Vilbel begonnen werden. Bei Baumaßnahmen 
gilt die Planung nicht als Beginn des Vorhabens. 
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Zustand erhalten werden (Zweckbindungsfrist). Diese 
Verpflichtung ist auch auf einen evtl. Rechtsnachfolger 
zu übertragen. Die Stadt Bad Vilbel behält sich vor, für 
die Dauer der Zweckbindungsfrist geeignete Sicherhei-
ten zu verlangen. 

(4) Die Bauphase des Fassadenprojektes beträgt max. 24 
Monate ab Abschluss Modernisierungsvereinbarung. 

(5) Art und Umfang der Maßnahmen müssen vor An-
tragstellung mit dem Kernbereichsmanagement Bad Vil-
bel abgestimmt werden. Eine Beratung zur Antragstel-
lung und zur Förderfähigkeit erfolgt durch das Kernbe-
reichsmanagement der Stadt Bad Vilbel. Die (farbliche) 
Gestaltung der beantragten Fassade ist mit dem Kernbe-
reichsmanagement, der Stadt Bad Vilbel und ggf. der un-
teren Denkmalbehörde abzustimmen. 

(6) Planungsleistungen, die von den privaten Antragstel-
lern beauftragt werden, können grundsätzlich nur dann 
gefördert werden, wenn sie nach dem Abschluss der 
Fördervereinbarung beauftragt wurden. Planungsleis-
tungen, die bereits vor Abschluss der Fördervereinba-
rung beauftragt wurden, sind nicht förderfähig, stellen 
jedoch grundsätzlich noch keinen Maßnahmenbeginn 
dar. 

(3) Der Zuwendungsempfänger hat sicherzustellen, dass 
die geförderte(n) Maßnahme(n) für einen Zeitraum von 
mindestens 10 Jahren genutzt und in einem gepflegten 
Zustand erhalten werden (Zweckbindungsfrist). Diese 
Verpflichtung ist auch auf einen evtl. Rechtsnachfolger 
zu übertragen.  

(4) Art und Umfang der Maßnahmen müssen vor Antrag-
stellung mit dem Kernbereichsmanagement Bad Vilbel 
abgestimmt werden. Eine Beratung zur Antragstellung 
und zur Förderfähigkeit erfolgt durch das Kernbereichs-
management der Stadt Bad Vilbel. Die (farbliche) Gestal-
tung der beantragten Fassade bzw. die Gestaltung der 
beantragten Dach-/ Fassadenbegrünung ist mit dem 
Kernbereichsmanagement Bad Vilbel, der Stadt Bad Vil-
bel und ggf. der unteren Denkmalbehörde abzustimmen. 

(5) Planungsleistungen, die von den privaten Antragstel-
lern beauftragt werden, können grundsätzlich nur dann 
gefördert werden, wenn sie nach dem Abschluss der För-
dervereinbarung beauftragt wurden. Planungsleistun-
gen, die bereits vor Abschluss der Fördervereinbarung 
beauftragt wurden, sind nicht förderfähig, stellen jedoch 
grundsätzlich noch keinen Maßnahmenbeginn dar. 

 

§ 6 Art und Höhe der Förderung 
 

§ 6 Art und Höhe der Förderung 

(1) Die Förderung stellt einen nicht rückzahlbaren Zu-
schuss der förderfähigen Kosten dar. 

(2) Für das Fassadenanreizprogramm stehen im Jahr 
70.000 Euro zur Verfügung. 

(3) Der Zuschuss beträgt bis zu 25 % der förderfähigen 
Kosten, max. jedoch 20.000 Euro je Grundstück.  

(4) Eine Kumulierung von Zuschüssen aus anderen För-
derprogrammen des Landes Hessen und des Bundes ist 
möglich. Dabei muss es sich jedoch um klar abgegrenzte 
Fördergegenstände handeln. In der Abrechnung der För-
derung muss die Trennung nachvollziehbar sein. (Bitte 
informieren Sie sich vorab bei den verantwortlichen 
Stellen: Stadt Bad Vilbel und Kernbereichsmanagement 
der Stadt Bad Vilbel). 

(5) Für den kombinierten Einsatz von Städtebauförder-
mitteln aus dem Fassadenanreizprogramm und KfW-För-
dermitteln bei Modernisierungs- und Instandsetzungs-
maßnahmen gilt Folgendes: Die Gesamtausgaben des 
Projektes abzüglich der bewilligten KfW-Fördermittel 
ergibt die Summe der maximal förderfähigen Gesamt-
ausgaben für die Berechnung der Anreizförderung in ei-
nem Städtebauförderprogramm. 

(6) Eine Doppelförderung von Fördergegenständen ist 
ausgeschlossen.  

(7) Die Ausgaben für die geförderten Maßnahmen (Zu-
schuss und Eigenanteil) dürfen weder ganz noch teil-
weise direkt oder indirekt auf die Mieterinnen oder 
Mieter umgelegt werden. 

(1) Die Förderung stellt einen nicht rückzahlbaren Zu-
schuss der förderfähigen Kosten dar. 

(2) Bei der Förderung im Rahmen des Anreizprogramms 
handelt es sich um freiwillige Leistungen. Ein Rechtsan-
spruch auf Gewährung von Förderleistungen aufgrund 
dieses Anreizprogrammes besteht nicht. Die Stadt Bad 
Vilbel, das Kernbereichsmanagement und das lokale 
Gremium entscheiden über die eingehenden Anträge 
nach pflichtgemäßem Ermessen im Rahmen der zur Ver-
fügung stehenden Haushaltsmittel. 

(3) Der Zuschuss beträgt bis zu 25 % der förderfähigen 
Kosten, jedoch pro Grundstück maximal 

 19.999,99 Euro bei der Instandsetzung und Ge-

staltung von Fassaden 

 4.000 Euro bei der Herstellung einer Fassaden-

begrünung 

 4.000 Euro bei der Herstellung einer extensiven 

Dachbegrünung 

 8.000 Euro bei der Herstellung eines Solargründ-

aches 

(4) Für die Städtebauförderung gilt der Grundsatz der 
subsidiären Förderung, das heißt, dass Städtebauförder-
mittel grundsätzlich nachrangig eingesetzt werden sol-
len. 

(5) Eine Kumulierung von Zuschüssen aus anderen För-
derprogrammen des Landes Hessen und des Bundes ist 
möglich. Dabei muss es sich jedoch um klar abgegrenzte 
Fördergegenstände handeln. In der Abrechnung der För-
derung muss die Trennung nachvollziehbar sein. (Bitte 
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 informieren Sie sich vorab bei den verantwortlichen Stel-
len: Stadt Bad Vilbel und Kernbereichsmanagement Bad 
Vilbel). 

(6) Für den kombinierten Einsatz von Städtebauförder-
mitteln aus dem Anreizprogramm und KfW-Fördermit-
teln bei Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnah-
men gilt Folgendes: Die Gesamtausgaben des Projektes 
abzüglich der bewilligten KfW-Fördermittel ergibt die 
Summe der maximal förderfähigen Gesamtausgaben für 
die Berechnung der Anreizförderung in einem Städte-
bauförderprogramm. 

(7) Eine Doppelförderung von Fördergegenständen ist 
ausgeschlossen.  

(8) Die Ausgaben für die geförderten Maßnahmen (Zu-

schuss und Eigenanteil) dürfen weder ganz noch teil-

weise direkt oder indirekt auf die Mieterinnen oder Mie-

ter umgelegt werden. Führen die nach dieser Förder-

richtlinie geförderten Maßnahmen zu einer Mieterhö-

hung, liegt eine nicht sachgerechte Verwendung der För-

dermittel vor. 

§ 7 Antragstellung und Bewilligung 
 

§ 7  Antragsberechtigte 

(1) Für die Bewilligung einer Förderung muss ein voll-
ständiger Antrag des Antragstellers vorliegen, die För-
dervoraussetzungen müssen erfüllt sein und die Ge-
samtfinanzierung der Maßnahme muss gesichert sein. 
Der Vordruck des Antragsformulars (B) kann unter 

www.bad-vilbel.de abgerufen, ausgedruckt oder di-
rekt ausgefüllt werden. Der vollständig ausgefüllte und 
unterschriebene Antrag mit allen notwendigen Unterla-
gen und einer Kostenplanung ist beim Kernbereichsma-
nagement der Stadt Bad Vilbel einzureichen. 

(2) Der Antrag beinhaltet im Einzelnen: 

 Name und Adresse des Antragstellers 
 ggf Handlungsvollmacht 
 Bankverbindung (BIC, IBAN) 
 nach RiLiSE 19.2 sind drei qualifizierte, verbind-

liche, vergleichbare und prüfbare Kostenvoran-
schläge der Gesamtmaßnahme, mit klar erkenn-
barer Trennung der Fördergegenstände anzufor-
dern 

 Maßnahmenbeschreibung mit Kosten- und Fi-
nanzierungsübersicht 

 Gestaltungsentwurf aus der Beratung mit dem 
Kernbereichsmanagement 

 eventuell notwendige Genehmigungen (vgl. § 5) 

(3) Antragsberechtigt sind private Grundstückseigentü-
mer oder deren Bevollmächtigte sowie Erbbauberech-
tigte (Erbpachtvertrag auf mindestens 66 Jahre) mit 
Grundstücken innerhalb des räumlichen Geltungsberei-
ches. 

(1) Antragsberechtigt sind private Grundstückseigentü-
mer oder deren Bevollmächtigte sowie Erbbauberech-
tigte (Erbpachtvertrag auf mindestens 66 Jahre) oder In-
haber eines dinglich gesicherten Nutzungsrechts mit 
Grundstücken innerhalb des räumlichen Geltungsberei-
ches. Bei Eigentümergemeinschaften ist ein Beschluss 
der Eigentümergemeinschaft zur Antragstellung auf Mit-
tel des Anreizprogramms im Rahmen des Städtebauför-
derprogramms „Lebendige Zentren in Hessen“ Förderge-
biet: Kernbereich Bad Vilbel dem Antrag beizufügen.  

(2) Ausgeschlossen sind Großsiedlungen, deren Wohnge-

bäude sich im Besitz von Wohnungsbaugesellschaften 

bzw. privaten Investoren befinden. 

http://www.bad-vilbel.de/
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(4) Bei eventuell fehlenden Unterlagen beträgt die Frist 
zur Vervollständigung des Antrags 4 Wochen und be-
ginnt mit der Nachforderung durch die verantwortliche 
Stelle. 

(5) Es sind die jeweils gültigen Vergabevorschriften ein-
zuhalten. Über die Vergabevorschriften wird bei der Be-
ratung zum Anreizprogramm informiert.  

(6) Einen Antrag auf Förderung einer Maßnahme im 
Rahmen des Fassadenanreizprogramms kann jederzeit 
gestellt werden. Auf der Internetseite stehen alle not-
wendigen Informationen und Unterlagen zum Down-
load, um einen Antrag stellen zu können, zur Verfügung. 
Alternativ können die notwendigen Unterlagen beim 
Kernbereichsmanagement angefordert werden. 

(8) Die Stadt Bad Vilbel, das Kernbereichsmanagement 
und das lokale Gremium entscheiden nach pflichtgemä-
ßem Ermessen im Rahmen der verfügbaren Mittel über 
die Maßnahme. Bei positivem Entscheid wird mit dem 
Antragsteller eine Modernisierungsvereinbarung gemäß 
Nr. 4 RiLiSE abgeschlossen. Diese ist Voraussetzung für 
die Weitergabe der Fördermittel an Dritte und enthält 
unter anderem die Förderhöhe sowie besondere Best-
immungen und sonstige Auflagen für das zu fördernde 
Projekt. 

(9) Die Maßnahmen können nach Abschluss der Moder-
nisierungsvereinbarung durch den Antragsteller sowie 
die Stadt Bad Vilbel begonnen werden. Die Ausführung 
ist zu dokumentieren und beim Kernbereichsmanage-
ment einzureichen. Eine Checkliste mit Aufführung der 
notwendigen Unterlagen kann beim Kernbereichsma-

nagement angefordert oder unter www.bad-vilbel.de 
abgerufen werden.  

(10) Eventuelle besondere Bestimmungen und sonstige 
Auflagen der Modernisierungsvereinbarung sind vom 
Antragsteller bei der Umsetzung zu befolgen. 

(11) Ein Rechtsanspruch auf Gewährung von Fördermit-
teln aus dem Fassadenprogramm besteht nicht. Die zur 
Verfügung stehenden Mittel sind freiwillige Leistungen 
der Stadt Bad Vilbel und werden im Rahmen des Mögli-
chen vergeben. 

 § 8  Antragstellung 

 (1) Ein Antrag auf Förderung einer Maßnahme im Rah-
men des Anreizprogramms kann jederzeit gestellt wer-

den. Auf der Internetseite www.bad-vilbel.de stehen 
alle notwendigen Informationen und Unterlagen, um ei-
nen Antrag stellen zu können, zum Download zur Verfü-
gung. Alternativ können die notwendigen Unterlagen 
beim Kernbereichsmanagement Bad Vilbel angefordert 
werden.  

(2) Der vollständig ausgefüllte und unterschriebene An-
trag mit allen notwendigen Unterlagen und einer Kos-
tenplanung ist postalisch beim Kernbereichsmanage-
ment der Stadt Bad Vilbel einzureichen: 

 Haus der Begegnung  

http://www.bad-vilbel.de/
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 z. Hd. Kernbereichsmanagement Bad Vilbel, 
Frau Herz 

 Marktplatz 2 

 61118 Bad Vilbel 

(3) Der Antrag beinhaltet im Einzelnen: 

 Name und Adresse des Antragstellers 

 ggf. Handlungsvollmacht 

 Bankverbindung  (BIC, IBAN) 

 nach RiLiSE 19.2 sind drei qualifizierte, verbindli-

che, vergleichbare und prüfbare Kostenvoran-

schläge der Gesamtmaßnahme, mit klar erkenn-

barer Trennung der Fördergegenstände anzufor-

dern 

 Maßnahmenbeschreibung mit Kosten- und Fi-

nanzierungsübersicht 

 Gestaltungsentwurf aus der Beratung mit dem 

Kernbereichsmanagement 

 eventuell notwendige Genehmigungen (vgl. §§ 5 

und 7) 

 Zusicherung der Gesamtfinanzierung 

(3) Bei eventuell fehlenden Unterlagen beträgt die Frist 
zur Vervollständigung des Antrags 4 Wochen und be-
ginnt mit der Nachforderung durch die verantwortliche 
Stelle. 

(4) Es sind die jeweils gültigen Vergabevorschriften ein-
zuhalten. Über die Vergabevorschriften wird bei der Be-
ratung zum Anreizprogramm informiert. 

 

 § 9  Bewilligung 

 (1) Für die Bewilligung einer Förderung muss ein voll-
ständiger Antrag des Antragstellers vorliegen, die Förder-
voraussetzungen müssen erfüllt sein und die Gesamtfi-
nanzierung der Maßnahme muss gesichert sein. 

(2) Die Stadt Bad Vilbel und das Kernbereichsmanage-
ment prüfen den Antrag nach Eingang auf sachliche, 
rechnerische sowie auf formelle Richtigkeit. Die Ergeb-
nisse der Prüfung werden in einem Prüfvermerk festge-
halten. Anschließend wird der vollständige Antrag samt 
Prüfvermerk zur finalen Entscheidung über eine Förde-
rung an das lokale Gremium gegeben.  

(3) Das lokale Gremium entscheidet nach pflichtgemä-
ßem Ermessen im Rahmen der verfügbaren Mittel über 
die Maßnahme. Dabei wird bewertet, ob die beantragte 
Maßnahme die Ziele des Integrierten Stadtentwicklungs-
konzepts verfolgt und somit zu einer nachhaltigen Ver-
besserung und Aufwertung des Kernbereichs Bad Vilbel 
beiträgt. Die Abstimmung erfolgt digital, beispielsweise 
per Mail oder mittels Abstimmungstools. Bei Bedarf 
kann eine Sitzung des lokalen Gremiums einberufen wer-
den, in der der Antrag ausführlich präsentiert und an-
schließend zur Abstimmung gebracht wird. 
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(4) Das lokale Gremium ist beschlussfähig, wenn mindes-
tens die Hälfte der Gremienmitglieder abstimmen. Für 
ein positives Votum reicht die einfache Mehrheit der ab-
gegebenen Stimmen.  

(5) Bei positivem Votum des lokalen Gremiums wird eine 
Fördervereinbarung gemäß Nr. 4 RiLiSE zwischen der 
Stadt Bad Vilbel und dem Antragsteller abgeschlossen. 
Diese ist Voraussetzung für die Weitergabe der Förder-
mittel an Dritte und enthält unter anderem die Förder-
höhe sowie besondere Bestimmungen und sonstige Auf-
lagen für das zu fördernde Projekt. 

(6) Das lokale Gremium setzt sich aus maximal neun Mit-
gliedern (fünf Vertreter der Bürgerschaft, ein Vertreter 
der freien Berufe, zwei Vertreter des Gewerbering Bad 
Vilbel e.V. und ein Vertreter des Stadtmarketing Bad Vil-
bel e. V.) der lokalen Partnerschaft (LoPa) zusammen, die 
den Umsetzungsprozess des Städtebauförderprogramms 
„Lebendige Zentren“ in Bad Vilbel begleitet.  

(7) Handelt es sich bei dem Antragsteller um ein Mitglied 
des lokalen Gremiums oder liegt eine persönliche Befan-
genheit (bspw. Verwandtschafts-/ Geschäftsverhältnis) 
vor, darf das Mitglied nicht an der Entscheidung über 
den Antrag mitwirken und hat den Ort der Abstimmung 
zu verlassen.  

(8) Die Maßnahmen dürfen erst nach Unterschrift der 
Fördervereinbarung durch den Antragsteller sowie die 
Stadt Bad Vilbel begonnen werden. Die Ausführung ist 
zu dokumentieren und beim Kernbereichsmanagement 
einzureichen. Eine Checkliste mit Aufführung der not-
wendigen Unterlagen kann beim Kernbereichsmanage-
ment angefordert oder unter www.bad-vilbel.de abgeru-
fen werden.  

(9) Eventuelle besondere Bestimmungen und sonstige 
Auflagen der Fördervereinbarung sind vom Antragsteller 
bei der Umsetzung zu befolgen. 

(10) Die Bewilligung der Maßnahme ersetzt keine Ge-
nehmigungen, insbesondere erforderliche Baugenehmi-
gungen oder Maßnahmen, die aufgrund rechtlicher Vor-
gaben wie z.B. städtischer Satzungen (Bebauungspläne, 
Sondernutzungssatzung etc.) oder denkmalschutzrechtli-
cher Vorschriften erforderlich sind. Gefördert werden 
ausschließlich Maßnahmen an legal errichteten Bauten. 

(11) Die maximale Zuschusssumme (Fördersumme) wird 

durch Abschluss der Fördervereinbarung bewilligt. Sie 

wird nach Abschluss der Maßnahmen auf den Cent ge-

nau abgerechnet. Ein Anspruch auf die Förderung even-

tueller Mehrkosten besteht nicht. Eventuelle Minderkos-

ten im Vergleich zur Beantragung und Festsetzung in der 

Fördervereinbarung reduzieren die Auszahlung der Zu-

schusssumme (Fördersumme) anteilig. 

§ 8 Auszahlung  
 

§ 10  Auszahlung  

(1) Nach Prüfung und Anerkennung der antragsgemä-
ßen und fachgerechten Durchführung der Maßnahme, 

(1) Nach Prüfung und Anerkennung der antragsgemäßen 
und fachgerechten Durchführung der Maßnahme, in 

http://www.bad-vilbel.de/
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in Form eines vor Ort Termins sowie des Verwendungs-
nachweises/ Dokumentation (C) durch das Kernbe-
reichsmanagement der Stadt Bad Vilbel wird der Zu-
schuss nach Fertigstellung der Arbeiten ausgezahlt. Soll-
ten Mängel festgestellt werden, müssen diese behoben 
werden oder die Fördersumme wird entsprechend ge-
kürzt. 

(2) Der Verwendungsnachweis/ Dokumentation (C) ist 
nach Abschluss der Arbeiten und des vor Ort Termins, 
spätestens sechs Wochen nach der Fertigstellung, dem 
Kernbereichsmanagement vorzulegen. Er enthält alle 
Vergleichsangebote, Rechnungen inkl. qualifiziertes Auf-
maß der ausführenden Firma, Ausgabebelege, das Ab-
nahmeprotokoll und sonstige Zahlungsnachweise in Ko-
pie. Zusätzlich muss der Antragsteller die Originalbelege 
leihweise zur Prüfung zur Verfügung stellen. Des Weite-
ren beinhaltet er eine kurze Dokumentation in Form von 
Fotos vor und nach der Maßnahme. Eine entsprechende 
Checkliste, die alle notwendigen Unterlagen aufführt, 

kann unter www.bad-vilbel.de runtergeladen oder 
beim Kernbereichsmanagement angefordert werden. 

(3) Die zuvor genannten Fristen können auf schriftlichen 
Antrag, in begründeten Fällen, verlängert werden. 

(4) Der Zuschussempfänger muss sämtliche Originalbe-
lege für mindestens zehn Jahre nach der Auszahlung der 
Fördermittel aufbewahren. 

 

Form eines vor Ort Termins sowie des Verwendungs-
nachweises/ Dokumentation durch das Kernbereichsma-
nagement Bad Vilbel wird der Zuschuss nach Fertigstel-
lung der Arbeiten ausgezahlt. Sollten Mängel (z.B. in 
Form von Abweichungen zu der beantragten und verein-
barten Durchführung und Gestaltung) festgestellt wer-
den, müssen diese behoben werden oder die Förder-
summe wird entsprechend gekürzt. 

(2) Der Verwendungsnachweis/ Dokumentation ist nach 

Abschluss der Arbeiten und des vor Ort Termins, spätes-

tens sechs Wochen nach der Fertigstellung, dem Kernbe-

reichsmanagement Bad Vilbel vorzulegen. Er enthält alle 

Vergleichsangebote, Rechnungen inkl. qualifiziertes Auf-

maß der ausführenden Firma, Ausgabebelege, das Ab-

nahmeprotokoll und sonstige Zahlungsnachweise in Ko-

pie. Zusätzlich muss der Antragsteller die Originalbelege 

auf Anforderung leihweise zur Prüfung zur Verfügung 

stellen. Des Weiteren beinhaltet er eine kurze Dokumen-

tation in Form von Fotos vor und nach der Maßnahme. 

Eine entsprechende Checkliste, die alle notwendigen Un-

terlagen aufführt, kann unter www.bad-vilbel.de her-

untergeladen oder beim Kernbereichsmanagement Bad 

Vilbel angefordert werden. 

(3) Eine Auszahlung der Förderung wird nicht durchge-

führt, wenn innerhalb einer Frist von 12 Monaten nach 

Abschluss der Fördervereinbarung nicht mit der Maß-

nahme begonnen wurde.  

(4) In besonderen Einzelfällen sind Ausnahmen für die 

zuvor genannten Fristen möglich. Zur entsprechenden 

Fristverlängerung bedarf es eines Antrages mit detaillier-

ter Begründung an das Kernbereichsmanagement der 

Stadt Bad Vilbel 

(5) Der Zuschussempfänger muss sämtliche Originalbe-

lege für mindestens zehn Jahre nach der Auszahlung der 

Fördermittel aufbewahren. 

§ 9 Öffentlichkeitsarbeit  § 11  Öffentlichkeitsarbeit  

(1) Der Eigentümer bzw. der Bevollmächtigte erklärt sich 
im Zuge der Förderung durch das Fassadenprogramm 
einverstanden, der Stadt Bad Vilbel bzw. deren Beauf-
tragten die Besichtigung des Grundstücks und des För-
dergegenstandes vor und nach der Durchführung zu ge-
statten. 

(2) Die Maßnahme und das Fassadenprogramm sollen 
an dem Förderobjekt durch ein von der Stadt Bad Vilbel 
zur Verfügung gestelltes Banner kenntlich gemacht wer-
den. Dieses muss der Stadt Bad Vilbel nach Fertigstel-
lung der Arbeiten in unbeschädigtem Zustand zurückge-
geben werden. 

(3) Nach Beendigung der Maßnahme muss der Eigentü-
mer ein kleines Hinweisschild an dem Gebäude an einer 
öffentlich einsehbaren Stelle anbringen. Dieses weist auf 
die Förderung durch das Fassadenprogramm hin und 

(1) Der Eigentümer bzw. der Bevollmächtigte erklärt sich 
im Zuge der Förderung durch das Anreizprogramm ein-
verstanden, der Stadt Bad Vilbel bzw. deren Beauftrag-
ten die Besichtigung des Grundstücks und des Förderge-
genstandes vor und nach der Durchführung zu gestatten. 

(2) Die Maßnahme und das Anreizprogramm sollen an 
dem Förderobjekt durch ein von der Stadt Bad Vilbel zur 
Verfügung gestelltes Banner kenntlich gemacht werden. 
Dieses muss der Stadt Bad Vilbel nach Fertigstellung der 
Arbeiten in unbeschädigtem Zustand zurückgegeben 
werden. 

(3) Der Eigentümer erklärt sich mit Antragstellung damit 
einverstanden, dass 

a) zum Zwecke der Transparenz Name, Angaben 
über die Gesamtmaßnahme und über die Höhe 

http://www.bad-vilbel.de/
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wird von dem Kernbereichsmanagement / der Stadt Bad 
Vilbel unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Das Hinweis-
schild muss für die Dauer der Zweckbindung angebracht 
bleiben. 

(4) Der Eigentümer stimmt außerdem zu, dass die Stadt 
Bad Vilbel und das Kernbereichsmanagement Fotos der 
Maßnahme /des Gebäudes /der Fassade machen und 
für ihre Öffentlichkeitsarbeit und die Öffentlichkeitsar-
beit des Landes Hessen verwenden dürfen. 

des Zuschusses in geeigneter Form veröffentlicht 
werden, 

b) die Stadt Bad Vilbel/ das Kernbereichsma-
nagement Fotos der Maßnahme/ des Gebäudes/ 
der Fassade machen und für ihre Öffentlichkeits-
arbeit und die Öffentlichkeitsarbeit des Landes 
Hessen verwenden dürfen. 

§ 10 Widerruf des Zuwendungsbescheides und 
Rückerstattung 
 

§ 12  Widerruf der Fördervereinbarung  
 

(1) Im Falle eines Verstoßes gegen diese Richtlinie oder 
falscher Angaben sowie bei der nicht fristgemäßen 
Durchführung und Abrechnung der Maßnahme kann der 
Zuwendungsbescheid vollständig oder teilweise wider-
rufen werden. Bereits ausgezahlte Beträge werden zu-
rückgefordert. Sie werden mit der Rückzahlungsforde-
rung fällig und sind vom Zeitpunkt der Auszahlung an 
mit 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz 
der Deutschen Bundesbank (§§ 247, 288 BGB) jährlich 
zu verzinsen. 

(2) Bei Verkauf des Förderobjektes an Dritte verpflichtet 
sich der Zuwendungsempfänger alle Rechte und Pflich-
ten aus dieser Richtlinie und der Modernisierungsver-
einbarung an den Rechtsnachfolger zu übertragen. Bei 
nicht stattfindender Übertragung und Entstehung von 
Ansprüchen und Rückforderungen haftet der ursprüngli-
che Zuwendungsempfänger. 

Im Falle eines Verstoßes gegen diese Richtlinie oder im 
Falle falscher Angaben sowie bei der nicht fristgemäßen 
Durchführung und Abrechnung der Maßnahme kann die 
Fördervereinbarung vollständig oder teilweise widerru-
fen werden.  

 

 § 13  Rückforderung 

 (1) Im Falle eines Widerrufs der Fördervereinbarung und 
bei nicht sachgerechter Verwendung der Fördermittel 
können diese inklusive Zinsen zurückgefordert werden. 
Dies gilt auch für den Fall, dass die geförderte Maß-
nahme innerhalb der Zweckbindungsfrist (s. § 5 Abs. 3 
dieser Richtlinie) abgebaut bzw. entfernt wird oder auf-
grund mangelhafter Pflege ihren Zweck nicht oder nicht 
mehr erfüllt. Im Falle eines beabsichtigten Rückbaus ist 
die Stadt Bad Vilbel mit einem Vorlauf von 4 Wochen vor 
Realisierung der Rückbaumaßnahmen schriftlich zu in-
formieren. 

(2) Die Rückzahlung wird mit der Rückzahlungsaufforde-
rung fällig und ist vom Zeitpunkt der Auszahlung der För-
dermittel an den Antragsteller an mit 5 Prozentpunkten 
über dem jeweiligen Basiszinssatz der Deutschen Bun-
desbank (§§ 247, 288 BGB) jährlich zu verzinsen. 

(3) Bei Verkauf des Förderobjektes an Dritte verpflichtet 

sich der Zuwendungsempfänger alle Rechte und Pflich-

ten aus dieser Richtlinie und der Fördervereinbarung an 

den Rechtsnachfolger zu übertragen. Bei nicht stattfin-

dender Übertragung und Entstehung von Ansprüchen 

und Rückforderungen haftet der ursprüngliche Zuwen-

dungsempfänger. 
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 § 14  Haftungsausschluss  

 Mit der zugesagten Förderung wird keine Verantwortung 
für die technische Richtigkeit der Planung und Ausfüh-
rung übernommen. Die Verantwortung für die Prüfung 
der Eignung, insbesondere der statischen Belastbarkeit 
der zu begrünenden Fläche obliegt der/m Antragstel-
ler/in. Die Stadt Bad Vilbel haftet nicht für Schäden, die 
durch die geförderte Maßnahme entstehen. 

§ 11 Inkrafttreten/Außerkrafttreten 
 

§ 15  Inkrafttreten/ Außerkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft und zum 31.12.2027 außer Kraft. 

Diese Richtlinie tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft und zum 31.12.2027 außer Kraft. 
Mit dem Inkrafttreten dieser Richtlinie tritt die Richtlinie 
vom 19.07.2022 außer Kraft. 

 




